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Preisblatt 4: Entgelte für Jahresleistungspreissystem für Entnahme mit 
Leistungsmessung - Netzreservekapazität -  

 
Gültig ab: 01.01.2010 

 
Jahresentgelte für Reserveinanspruchnahme 1) 

Entnahmestelle 0 - 200 h/a 
€/kWa 

200 - 400 h/a 
€/kWa 

400 - 600 h/a 
€/kWa 

Umspannung 110 kV / 20 kV 12,36 14,83 17,30 

Mittelspannung 20 kV 19,34 23,20 27,07 

Umspannung 20 kV / 0,4kV 23,58 28,30 33,01 

Niederspannung 0,4 kV 45,19 54,23 63,26 

 

Alle Entgelte zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. In den Entgelten für Netzreservekapazität ist auch das 

Netzentgelt für die Arbeit während der Inanspruchnahmezeit enthalten. 

 

1) Bei Inanspruchnahme der Netzreservekapazität über 200 h/a bzw. 400 h/a erfolgt die Abrechnung über den 

Gesamtzeitraum der sich neu ergebenden Preisstufe. Bei einer Inanspruchnahme von mehr als 600 h/a wird das 

Netzentgelt nach Preisblatt 1 berechnet. 

 

Aufschlag bei Abweichung der Spannungsebene der Entnahmestelle von der Zählung. 

Die Entnahmestelle und die jeweils zugeordnete Messung, befinden sich üblicherweise in der gleichen 

Spannungsebene. Bei Abweichungen hiervon werden die von der Messung nicht erfassten Umspannverluste pauschal 

durch Aufschläge auf den jeweiligen Arbeitspreis der Netznutzung berücksichtigt. 

 

Entnahmestelle Zählung Aufschlag  Cent/kWh 

Mittelspannung 20-kV Niederspannung 0,13 

 

Alle Entgelte zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 

 

 


